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Presse-
Gespräch 
Die Themen vom Dienstag 
Am Dienstagnachmittag fand 
im Restaurant Linde, Vaduz, 
das erste Pressegespräch 
mit den Mitgliedern der Re
gierung im neuen Jahr statt. 
Dabei wurden u.a. folgende 
Themen angeschnitten, 
über die wir in dieser und 
den folgenden Ausgaben ein
gehender berichten: 
• Aufgrund eines Staatsge
richtshofentscheides hat der 
Aerzteverein seinen Status 
als Standesorganisation ver
loren. Damit ist auch die heu
te geltende Notfalldienst-
Ordnung hinfällig geworden 
(Bericht Seite 1). 
• Die Steuerverwaltung hat 
nach Angaben des Regie
rungschefs neue Vorschläge 
zum Abänderungsentwurf 
des Steuergesetzes (im 
Rahmen des VU-Sofortpro-
gramms) erarbeitet. Die Re
gierung wird sich mit dem 
neuen Zahlenmaterial be
fassen und dann Stellung 
nehmen (Bericht in der Wo
chenendausgabe). 
• Die gemischte Kommis
sion für die grosse Steuerre
form (Einführung der allge
meinen Einkommenssteuer) 
hat bereits einmal getaqt und 
will bis im Sommer ihren Be
richt vorlegen. Der Regie
rungschef beurteilt die Arbeit 
in dieser Kommission optimi
stisch. 

• In Bern fanden Gesprä
che zwischen Regierungsrat 
Dr. Frommelt und AHV-Prä-
sident Dr. Rony Frick einer
seits und Vertretern des 
Schweizer Bundesamtes für 
Sozialversicherung anderer
seits statt. Thema: die Durch
führung der 9. AHV-Revision 
in Liechtenstein. 

• Am 5. und 6. Februar wird 
der Generalsekretär des 
Europarates, Georg Kahn-
Ackermann, unserem Land 
einen offiziellen Besuch ab
statten. 

Alte neue Rubrik: 

53or503a()rm 
Zitate aus dem 
VOLKSBLATT 
Nach einem Unterbruch von 
mehreren Jahren nehmen wir 
in dieser Ausgabe (auf Seite 
3) die Rubrik «Vor 50 
Jahren» wieder auf. Wir 
zitieren Original-Beiträge aus 
dem «Liechtensteiner Volks
blatt» des Jahrganges 1929. 
In der heutigen Ausgabe ist 
von einem Rodelrennen die 
Rede, das vom Kulm bis zum 
Roten Haus in Vaduz durch
geführt wurde und die Gemü
ter ebenso bewegte wie ein 
wohlgelungenes Konzert des 
Sängerbundes Triesen. In 
der Wochenendausgabe soll 
die Rubrik «Vor 50 Jah
r e n . . .  » angeblichen «He-
bammenmisständen» in Trie-
senberg gewidmet sein. 

Ein Licht zur Offenbarung 
Gedanken zum Feiertag Maria Lichtmess — von Pfarrer Friedrich Kaiser 

Im Brief an die Gaiater schreibt Pau
lus: «Als aber die Fülle der Zeit kam, 
sandte Gott seinen Sohn, von der 
Frau geboren und dem Gesetz U n 
tertan.» So vertraut uns der Gedanke 
ist, dass der Sohn Gottes von einer 
Frau, von Maria, geboren wurde, so 
ungewohnt ist uns der andere Ge
danke, dass der Herr über das Ge
setz dem Gesetz unterstellt sein soll. 
Aber schon im Evangelium zum Neu
jahrstag .̂ vernahmen wir, dass Jesus 
dem Gesetz des Mose unterstellt 
war: «Als acht Tage vorüber waren 
und das Kind beschnitten werden 
musste, gab man ihm den Namen 
Jesus, wie der Engel gesagt hatte, 
noch ehe es im Schosse seiner Mut
ter empfangen wurde.» 
Das Gesetz des Mose war auch der 
Anlass, dass Maria und Josef das 
Kind nach Jerusalem in den Tempel 
brachten: «Und als erfüllt wurden 
die Tage ihrer Reinigung, brachten 
sie ihn nach Jerusalem hinauf, um 
ihn dem Herr darzustellen.» 

Tag der Reinigung 
Wir finden diese Bestimmung im 
Buch Levitikus. Der erste Teil der 
Anordnung des Gesetzes betraf 
Maria und jede israelitische Mutter. 
Nach der Geburt eines Knaben blieb 
sie vierzig, nach der Geburt eines 
Mädchens aber achtzig Tage «un
rein», d. h. sie musste im Hause 
bleiben, durfte nichts Heiliges be
rühren und «nicht zum Heiligtum 
kommen, bis die Tage ihrer Reini
gung erfüllt sind». Diese «Reinigung» 
geschah durch ein Opfer im Tempel. 
«Wenn die Tage der Reinigung vor
über sind, dann soll sie ein einjäh
riges Lamm als Brandopfer und eine 
junge Taube oder eine Turteltaube 
als Sündopfer an den Eingang des 
Offenbarungszeltes zu dem Priester 
bringen. Dieser soll sie vor Jahwe 
darbringen und sie entsündigen . . . »  
Das Gesetz sieht aber auch den Fall 
vor, dass die Mutter arm ist: «Reicht 
aber ihr Vermögen nicht für ein 
Schaf hin, dann soll sie zwei Turtel
tauben oder zwei junge Tauben 
nehmen, die eine zum Brandopfer, 
die andre zum Sündopfer, und der 
Priester entsündigt sie, und sie wird 

rein.» Das Evangelium berichtet, 
dass Maria die zweite Möglichkeit in 
Anspruch nahm: zwei Tauben oder 
Turteltauben. Denn für ein Lamm 
reichte ihr Vermögen nicht. Maria 
und Josef gehörten eben zu den 
Armen im Lande. 

Die Darstellung 
Maria und Josef haben den Gang 
zum Tempel, zum Reinigungsopfer, 
verbunden mit der Erfüllung der 
zweiten Gesetzesbestimmung, die 
Jesus betraf. Diese findet sich im 
Buch Exodus. Im Hintergrund dieser 
Anordnung steht die zehnte der 
Aegyptischen Plagen, die den 
Pharao bewogen hatte, dem Volk 
Israel die Freiheit zu gewähren: der 
Tod der Erstgeburt beim Mensch und 
Vieh. Wir lesen im Buch Exodus: 
«Wenn dich dann Jahwe in das Land 
der Kananiter, das er dir und deinen 
Vätern zugeschworen, gebracht und 
es dir gegeben hat, dann sollst du 
alles, was den Mütterschoss öffnet, 
Jahwe weihen. Auch jeder Erstlings
wurf des Viehs, der dir zuteil wird, 
gehört, soweit er männlich ist 
Jahwe.» Das Gesetz nennt dann al
lerdings die Möglichkeit, «auszulö
sen». «Jeden Erstlingswurf vom Esel 
sollst du mit einem Schaf auslösen. 
Wenn du es aber nicht auslösen 
willst, sollst du ihm das Genick bre
chen.» Das «Auslösen» das bei 
Tieren Möglichkeit war, wurde ge
genüber einem Kinde Pflicht: «Jede 
menschliche Erstgeburt unter deinen 
Söhnen musst du auslösen.» 

Gott geweiht 
Im Evangelium wird betont, dass Je
sus ein «Erstgeborener» sei. Der 
Erstgeborene gehört grundsätzlich 
Gott, war Gott geweiht, war Gottes 
Eigentum. Es ist nun eigenartig, dass 
das Evangelium nicht sagt, dass 
Jesus mit dem vorgeschrieben Löse
preis von fünf Schekel auch tat
sächlich losgekauft wurde. Nicht um 
Jesus loszukaufen, sondern, wie der 
Evangelist sagt, um ihn dem Herrn 
darzustellen, waren Maria und Josef 
in den Tempel gekommen. Wir könn
ten an Hanna denken, die ihren Sohn 
Samuel zum Tempel brachte: «Ich 

schenke ihn dem Herrn, alle Tage 
seines Lebens soll er dem Herrn ge
weiht sein.» Die Darstellung Jesu im 
Tempel weist uns darauf hin, dass er 
ganz Gott geweiht ist, dass er ganz 
an den Dienst Gottes hingegeben ist, 
nicht abgelöst, sondern ganz Gott 
übereignet. 

Der Höhepunkt 
Doch nicht die Erfüllung der Ge
setzesvorschriften sollte zum Höhe
punkt des Tempelganges werden, 
sondern die Begegnung mit Simeon, 
dem Mann, der den Trost Israels, 
den Messias, erwartete; dem Mann, 
auf dem heiliger Geist war; dem 
Mann, dem vom Heiligen Geist ge
weissagt worden war, dass er den 
Tod nicht schaue, ehe er den Ge
salbten des Herrn gesehen habe. 
Er kam vom Geiste Gottes geführt in 
den Tempel. «Und während die El
tern das Kind Jesus hinbrachten, 
dass sie nach dem Brauch des Ge
setzes mit ihm handelten, nahm er es 
auf die Arme und lobte Gott.» 
In Ehrfurcht und Liebe, das Kind 
Jesus auf den Armen, spricht der 
Greis das Abendgebet seines 
Lebens: 
«Nun entlässest du deinen Knecht, 

Gebieter, 
nach deinen Worten in Frieden; 
denn meine Augen haben das Heil 

geschaut, 
das du bereitet hast im Angesicht 

der Völker: 
Ein Licht zur Offenbarung für die 

Heiden 
und zur Herrlichkeit deines Volkes 

Israel.» 
Wie sie staunten über das, was die 
Hirten über das Kind berichteten, so 
staunen Maria und Josef wohl auch 
jetzt, wo ihnen Neues über das Kind 
gesagt, geoffenbart, wird. 

Licht aller Völker 
Jesus ist das Licht für die Heiden, 
d. h. für alle Völker, alle Menschen. 
Und wenn wir, wie Simeon, Jesus im 
Glauben aufnehmen, dann dürfen 
wir, wie der Greis, hoffen, einmal 
nicht ins Dunkel und Ungewisse, 
sondern ins Licht, ins Heil, hineinzu-
sterben. 

Staatsgerichtshof-Entscheid: 

Ärzteveresn ist keine 
Standesvertretung 
Notfalldienstordnung muss auf neue Basis gestellt werden 

Aufgrund eines Staatsgerichtshof
entscheides ist der Liechtensteiner 
Aerzteverein keine gesetzlich ver
ankerte Standesorganisation mehr. 
Demzufolge ist auch der heute gel
tenden Notfalldienst-Ordnung die 
rechtliche Grundlage entzogen. Die 
Regierung hat der Aerzteschaft die
sen Staatsgerichtshofentscheid zur 
Kenntnis gebracht und wird (nach 
Aussage von Regierungsrat Anton 
Gerner) sofort das Notwendige vor
kehren, um Lücken in der ärztlichen 
Notfallversorgung zu vermeiden. 

Aufgrund des geltenden Sanitäts
gesetzes war der 1938 gegründete 
Aerzteverein eine gesetzlich ver
ankerte Standesorganisation, die 
u. a. auch den Notfalldienst (Sonn
tags- und Nachtdienst) selbständig 
zu organisieren hatte; und zwar bis 
hin zu allfälligen Sanktionen bei Zu
widerhandlungen. 

Beschwerde bis zum 
Staatsgerichtshof 
Weil er sich nicht an diese Notfall
dienst-Ordnung gebunden fühlte, 
führte ein Arz t  Beschwerde bei der 
Regierung und — nachdem diese die 
Notfalldienst-Ordnung schützte 

beim Staatsgerichtshof. Der Staats-
gerichtshof gibt nun dem Beschwer
deführer insofern Recht, als er dem 
Aerzteverein den Status einer Stan
desorganisation abspricht und die
sen auch nicht als kompetent für 
den Erlass bindender Dienstver
pflichtungen ansieht. Die Begrün
dung: das Recht auf einen ordent
lichen Richter wird dadurch ebenso 
verletzt, wie die persönliche Frei
heit des Einzelnen eingeschränkt ist. 

Kommt es zur neuen Verordnung? 
In der gleichen Entscheidung weist 
der Staatsgerichtshof jedoch darauf 
hin, dass das Sanitätsgesetz eine 
ausreichende Grundlage ist fü r  den 
Erlass einer speziellen Verordnung 
betreffend den Notfalldienst der 
Aerzte'; und zwar unbesehen des 
Umstandes, ob es sich dabei um 
praktische Aerzte oder Fachärzte 
handelt. Wie  im Rahmen des Presse
gesprächs vom Dienstag erklärt 
wurde, ist die Regierung gewillt, 
diesen Weg zu beschreiten. Sie w i l l  
«so schnell wie möglich» (Regie
rungsrat A, Gerner) handeln und die 
Frage bereits am 8. Februar mit der 
Sanitätskommission durchberaten. 

FÜR SIE 
IM DIENST 
Freitag, Maria Lichtmess: 

Rettungsdienst LRK 
Telefon 244 55 
24-Stunden-Dienst für Unfall-
und Krankentransporte 

Ärztlicher Dienst 
Dr. Arthur Ospelt 
Schaan Telefon 21122 

Fürsorgeamt 
Notfalldienst 
Telefon 2 27 29 
vom 1.—5. Februar 

Apothekendienst 
Schlossapotheke 
Vaduz Telefon 21075 
9.30—11.00 Uhr 

Garagendienst 
Josef Beck 
Vaduz Telefon 2 22 84 

s 

Freiwillige Lösung 
reicht nicht aus 
Natürlich könnte auch eine freiwil
lige Lösung angestrebt werden, in
dem sich die Aerzte aus freien 
Stücken zu einer bestimmten Not-
fa!l-Dienstverpflichtung bekennen. 
Allerdings würde dies nicht ausrei
chen, um die heutige Notfalldienst-
Ordnung zu ersetzen. Denn bei 
einem freiwil l igen Notfalldienst 
wäre es wieder jedem Arzt  un
benommen, sich an die Notfall
dienst-Ordnung zu halten oder 
nicht. Die grossen Bemühungen, die 
im Jahre 1977 (nicht zuletzt auf
grund des Druckes aus der Bevöl
kerung) zur heutigen Regelung führ
ten, wären dann umsonst gewesen. 

Für die meisten Aerzte 
eine Formsache 
Eine neue Notfalldienst-Ordnung ist 
für  die meisten Aerzte eine Formsa
che; auch wenn sie von oben, also 
von der Regierung direkt verordnet 
werden muss. Denn die Mehrzahl 
der liechtensteinischen Aerzte lei
sten seit jeher regelmässig Sonn
tags- und Nachtdienst. Der jetzt 
durch den Staatsgerichtshofent
scheid eingetretene «ordnungslose» 
Zustand, wird zweifellos nicht von 
langer Dauer sein. So viel war aus 
den Aeusserungen der Regie
rungsmitglieder beim Pressege
spräch klar herauszuhören. Was die 
liechtensteinischen Aerzte in  Zu
kunft aus ihrem Verein machen, der 
jetzt praktisch nur noch gesell
schaftlichen Charakter hat, ist eine 
andere Frage. 

Gleiche 
Stimmenzahl 
Wenn die Reihung auf der Liste 
entschied 
Anlässlich der Gemeindewahlen 
ist wiederholt die Frage aufge
taucht, welcher Kandidat auf der 
gleichen Liste gewählt ist, wenn 
zwei oder mehrere Kandidaten 
die gleiche Stimmenzahl auf
weisen. Dazu Artikel 36 m des Ge
meindegesetzes: «Bei gleicher 
Stimmenzahl ist der auf der Wahl
liste in der Reihenfolge früher ge
nannte Kandidat als gewählt zu 
erklären.» Nach unseren Beob
achtungen ist diese Gesetzesbe
stimmung anlässlich des sonn
täglichen Urnenganges minde
stens drei Mal zur Anwendung 
gelangt: in Planken, wo August 
Gantner (FBP-Liste Platz 2) und 
Peter Ospelt (FBP-Liste Platz 5) je  
28 Stimmen aufwiesen und in 
Mauren wo es Pius Mündle (FBP-
Liste Platz 5) und Edi Schreiber 
(FBP-Liste Platz 9) mit je 231 
Stimmen betroffen hat. 

Gut kopiert 
Die Ergebnisse der 
Gemeinderatswahlen 
Im VOLKSBLATT vom Montag 
veröffentlichten wir u. a. eine Liste 
mit der Gesamtübersicht der 
neuen Vorsteher und Gemeinde
räte nach den Wahlen vom letzten 
Sonntag. Obwohl es eines ganz 
schönen Zeitaufwandes bedurfte, 
bis wir (am Sonntagabend) die 
genau 104 gewählten Kandidaten 
im ganzen Land ermittelt und die 
Liste zusammengestellt hatten, 
unterlief uns nur ein einziger 
Fehler: unter den gewählten VU-
Kandidaten des Schellenberger 
Gemeinderates verwechselten wir 
(den nicht gewählten) Urban Bü
chel mit dem effektiv gewählten 
Siegfried Biedermann. Das 
«Liechtensteiner Vaterland» hat 
unsere Liste für seine Dienstag
ausgabe so gut kopiert, dass 
sogar dieser Fehler mit abge
schrieben wurde. Wir entschuldi
gen uns bei unseren Lesern für 
die Verwechslung; und wenn's 
erlaubt ist, gleich für beide Re
daktionen. 

Dank der FBP 
Schellenberg 
Vertrauen und Geschlossenheit 
Die FBP Schellenberg dankt allen 
Wählern und Kandidaten, die am 
Urnengang vom letzten Wochen
ende teilgenommen haben. Einen 
speziellen Dank richten wir an die 
Wähler, die unsere Kandidaten 
unterstützt und an die Kandidaten 
selbst, die — unabhängig davon 
ob sie gewählt wurden oder nicht 
— einen echten Beitrag an die de
Willensbildung in unserer Ge
meinde geleistet haben. Die FBP 
Schellenberg sieht den grossen 
Vertrauenserweis als Verpflich
tung, im Interesse unseres 
Dorfes und unserer Einwohner 
weiterzuarbeiten. (B. Hassler) 
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